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unzulässig Zurückweisungsbeschluss des RPfl.

zulässig? 

Widerspruch?

nur bei Geldforderungen

Wohnort des Beklagten muss bekannt sein

Nicht bei noch nicht erbrachter Gegenleistung

(+) Abgabe §696 I, V an das benannte 
Gericht

§700 III evtl. Verweisung an zust. Gericht

Frist 2 Wochen versp. wirkt als Einspruch §694 II

ohne Widerspruch VB

Antrag!

steht 1. VU gleich§700 I

Verfahren wie bei Widerspruch§700 III
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